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 Veröffentlicht am 17.09.1997

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Es tri5t zwar zu, daß nicht jede beru9iche Tätigkeit in gleicher Weise oder in gleichem Ausmaß mit Belastungen und

Strapazen für den menschlichen Körper verbunden ist; dementsprechend kann auch der Aufwand für die regelmäßige

Körperp9ege ein unterschiedliches zeitliches und >nanzielles Ausmaß erforderlich machen. Dies ändert aber nichts

daran, daß Aufwendungen, die der üblichen Körperp9ege dienen, stets in vollem Umfang zu den gem § 20 Abs 1 Z 2 lit

a EStG 1988 nicht abzugsfähigen Kosten der Lebensführung zählen.
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